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er die wichtigsten Fragen orijentiert eın? ehr anregen! sınd die
blematik des „eXxistentiellen“ Denkens 1m deutschen Raum
Anmerkungen des Übersetzers, die gute Hınweise auf die besondere Pro-

bringen. DieAusstattung ist, wı1ıe immer bei Benziger, erstklassig.1N7z rof. 0Se‘
Primat des Naturrechtes.,

aem positiven echt. Von
Die Transzendenz des Naturrechtes gegenüberDr. 0oSe H' St.-Gabrieler Studien,A RN an Mödling Del Wien, St-Gabriel-Verlasg. Halbleinen geD.6 broschiert

Das Bu:  B bringt nach einer geschichtlichen Eınleitung 1m E: fundamen-talen e1il die Begriffe Recht, Naturrecht, positives Recht. Der 8  ‘5 formaleel behandelt zunächst allgemein (A) Tatsache, Art und Weise SOWI1e Wiır-ung der Transzendenz de: Naturrechte
annn spezle (B) Der Materialursache

egenüber dem Dpositiven Recht,Wirkursache und Eigenschaften desentstehenden pOositLven echtes, zuletzt aber ber Auslegung, Anwendungund Veränderung des bereits gesetzten Ositiven Rechtes ZU handeln
Pri

Bei aller Wahrheit, Gründlichkeit und Gelehrsamkeit, mıift der 1er dermat des stiefmütterlich behandelten Naturrechtes egenuber demallenthalben Dprotegierten positiven KRecht darZ,weifel, ob icht die eın philosophische He
gestellt WIrd, bleibt d9cl_1 der

der UTtOr in seiner Dokto handlung der Materie, WI1e sS1e
egte, mehr Einfuß auftf JUuristen

rdissertation 1939 der Gregoriana VOTr-
liegende Bearbeitung seiner Oktor

KRechtslehrer gehabt hätte als die VOT-
these, die sich als kerygmatische Rechts-theologie charakterisiert. In diese eg10111e°  } tolgen, mangelt den a1l:  _sprochenen reisen die KRechtsphilosoph1e., Diese F vermitteln, wäre dasHauptanliegen. Von 1er ist noch ein Lter Wesg zu jener Kechtsmystik, diein der Welt iıne große „DOoCcIletas Verbi Dıvıni“ sie.  '9 durchherrscht VOoO  -einer Kechtsordnung,

1N7z .
die eın eX des ewıgen göttlichen Wortes ist {9)

Dr. Josef Häupl
Studien Hen eitecset (Lev 17—26 Von Drel Wien 1952, erlag Herder. Kart 72.50.

Walter 95

Das Heiligkeits
Leviticus, die m1t

gesetz (HG) um{iaßt die Kapitel bis des Buches
logischen Zusamm

vorangehenden Abschnitten dieses Buches sowohl einen
kennen lassen.

enhang als auch einen geschlossenen inneren Aufbau er-Verfasser selbst charakterisiert se1ine Studien ZUals ersuch, Hand einzelner Detailuntersuchungen der Gesetzesformenund des -inhaltes die Stellung des innerhalb des amten alten OrientsSOW1e der Gesetz 1Im Gesamtgefüge aittestamentlicher KRechtsauffassunggenauer kennenzulernen und auf Tun des immer wlieder o  NzutreifendenSondercharakters die Wertschätzung des Oiffenbarungsgutes bereichern zuhelfen 7) Zur Vergleichung werden da: KeilRechtsbücher des antiken schriftrecht, das sSsamitlı
Recht herangezogen.

Vorderen Orients urgfaßt, SOWI1e das agyptische
Das vorliegende uch gliedert sich in wel eilE, Der elträgt die Überschrift: Zu den Gesetzesformen 1m Sorgfältig und e1n-gehend werden die verschiedenen Spezialformen des kasuistischen und jenedes apodiktischen Rechts, 1MmM anzen s1ieben Rechtsformen, behandelt. Wäh-rend das kasuistische Re

.  Z  ituation un! 1ın der AD
cht immer in der Protasis die Spezifische Rechts-

erwähnt das apodiktisch
odosis die daraus sich ergebende Folgerung nennt,echt n]ıemals die Folge einer ebots-, bzw. Ver-botsübertretung, weshalb auch die dem StraIrecht angehörenden apodikti-schen Gesetze eın Strafausmaß festsetzen 54) Im Anhang begegneteine eNaue Übersichtstabelle über die Gesetzesformen 1m 135—138).Die fypischeste Schöpfung des A die ohne jede Parallele In der außer-biblischen Rechtsliteratur dasteht, 15

perfekts, AB Lev 19, (Ehrfurcht
die orm des präzeptiven (hebr.) Im-

heiligung). Sie bringt vollkomm
VOTr den Eltern) und Lev 19, Sabbat-

Willen Jahves ZU Ausdruck Ein
ensten den absoluten und apodiktischenebenfalls / biblische. Schöpfung ist die
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Partiziplalform des kasuilstischen S, die den altorientalischen
Gesetzessammlungen niıemals alttestamentli  en Recht NUur ZWO11Ima. Vel -
wendet wird Lev 16a (Lästerung des Gottesnamens) 1ebeli g1ibt
die TOTASIS e1ls Sanz UrTrZz un Nur Aaus Wel bis Tel Wortern stehen!
urch das artızıp Stenende erbum den Sachverhalt während die
Apodosis, die die Festsetzung der Strafe enthält 1el kürzer und ategori-
scher gehalten ist q IS dies be]) den anderen kasuistischen FKormen zutrifit

49) Die Partizipialformen tellen nach ornfie die menschliche Ant-
WOort auftf die IM!  R: Bestimmungen prazepftiliven Imperfekt dar

6() Bei der kasuistischen Normalform stellt die TOTLASIS fest W as 1st
indem S11 ypothetis und konditional die Rechtssituation angıbt un! cdıe
DOdosis Sagt auSs, W3as geschehen hat 33) 1ese Form sich auch

der außerbiblischen Gesetzgebung ONS aber hat Israel WI1e der Ver-
fasser auftf Grund der Untersuchung der verschiedenen VO  — ihm angeführten
Rechtsfiformen feststelit keine Formulierung VO:  3 auswaärts übernommen,
sondern Ee1NM! eıgenen Stilarten ausgebildet die VO:  ‚W  S‘  S ZU) usdruck
Ne stimmten Gesetzesmaterie verwendet wurden 68)

Der e1l etlte sich ZU den Ehe- und Keuschheitsvorschriften
69—134) Es kommen ZUrC Sprache der Ehebruch und verbotene

Sexualverbindungen Zur Beleuchtung Wird ausgiebig das vorhandene alt-
orijientalische Gesetzesmaterial verwendet Hinsichtlich des eDruchnes
ang der UTtOr dem Ergebnıis, daß das alttestamentliche esetz aru
‚War Ee1iNe el VON Parallelen den Bestimmungen des antiken Orijents
jete, abDer auch Besonderheiten un! manches igengu aufweise.
s5e1 die betonte VerpifilichtungA ehelichen Treue für die Frau, die genormte
Todesstrafe für el chuldigen, die Öffentlichkeit des Strafvollzuges, die
Möglichkeit Reinigungsordals bel icht handhaftem Delikte Die Be-
sonderheit aDer jege der typischen etioNun des religı1ösen ara
Cdes die sich DIS den prıvaten Re  sbereich erstrecke Durch die
MOSAals Gesetzgebung SsS@e1 jede Gesetzesübertretung ZUFLFC Verschuldung

Gott geworden un: der ebrecher StTEe icht mehr der
des geschädigten atten sondern der Gottes 88 I.) Der Ehe-
Truch werde SOM als Ngriff göttliches esetZz, also als Uun! quali-
Siziert 70) Orn{ie. nebt hervor daß der Imperativ des ekalogs Du
sollst icht ehebrechen“ sich gleicher Weise Mannn und Tau richte
die Ehe soll VO  - en en un! heilig gehalten werden i1ne äahnlich kurze
und apıdare Formullerung findet sich SONST nırgends der ntike 70)
Auch der Inzestirage SEe1 die einzelne andlung weder prıvates noch
Öffentliches elikt sondern ünde, Beleidigung der Gottheit des
einzelnen un!| Belastung der Gesamtheit 133) So ergibt sich auch da diıe
überragende Einzigartigkeit des Der Verfasser erklärt welter, daß die
Gesetzgeber des en Orients 1Nr Werk unter das atrona der Gottheit
stellen, deren Strafe ber die Gesetzesübertreter herabgerufen WIrd
aber nirgends quber Israel die Divınıtat als persönlicher Gesetzgeber
gedacht Wwird der die einzelnen Gesetze 1er‘ 25 I.)

Das Studium des es erfordert Aufmerksamkeit eduld e1it KSsS
führt den Leser den ornigen Weg VOoNn Definitionen un Distinktionen, Vonmn
verschiedenen TOocCkenen Rechtsfiformen Kornfelds Arbeit 1sT die TU
SE  zweilijährigen Aufenthaltes Päpstlichen Bibelinstitut Rom Der Ver-
fasser befand sich der beneidenswerten Lage die neueste Literatur
einsehen können eın Buch jefert wertvolle eiträge ZUuU  $ biblischen
Archäologie und Kxegese

1N7Zz Dr Karl ruhstorfer
eutfischer Psalter. Nach der lateinischen Ausgabe aps Pıus’ XII üÜber-

SEtZz vVon Romano G uar  171 Im uftfrage der eutischen Bischöfe. (255.)
München, Kösel-Verlag Leinen geb 60.—

Das Psalterium ist die offizielle, 1mM uftrag der deutschen Bischöfe
sorgte Übersetzung. Die Rücksichtnahme auf den hebräischen )rtext, die


